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Was zum Vorbehalt des Gesetzes gehört, welche Gegenstände die Gesetz-

gebung ergreift, das bestimmt nicht die Logik und nicht eine theoretische 

Formel, sondern Tradition, Zweckmäßigkeit, Machtlage und Rechtsbe-

wusstsein.

Hermann Heller, 1928 
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Einleitung
Einleitung 

I. Problemannäherung und Zielbestimmung 

Unter dem Vorbehalt des Gesetzes im Europarecht ist entsprechend dem 
üblichen Verständnis von Europarecht (im engeren Sinne) in erster Linie 
der Gesetzesvorbehalt im Recht der Europäischen Union zu verstehen. In 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und in der rechts-
wissenschaftlichen Literatur wird der Vorbehalt des Gesetzes als allgemei-
ner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts bezeichnet.1 Der Vorbehalt des 
Gesetzes entstammt den Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten 
und ist in den verschiedenen Rechtsordnungen, insbesondere im deutschen 
Rechtskreis, fest verankert.2 Der Gesetzesvorbehalt verlangt, dass staatli-
ches Handeln in bestimmten grundlegenden Bereichen durch förmliches 
Gesetz legitimiert wird.3 Im europäischen Rechts- und Verfassungssystem 
ist das Begriffsverständnis vom Gesetzesvorbehalt ungeachtet der grund-
sätzlichen Anerkennung noch weitgehend unklar, und angesichts der struk-
turellen Besonderheiten der Gemeinschaftsrechtsordnung ist seine Unter-
suchung mit zahlreichen Schwierigkeiten behaftet.4

                                                     
1  EuGH, verb. Rs. 46/87, 227/88, Hoechst, Slg. 1989, 2859 (Tz. 19); Wegener, in: 

Calliess/Ruffert, Art. 220 EGV Rn. 39; Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), 154 (171). Begriff-
lich kann der Vorbehalt des Gesetzes im Gemeinschaftsrecht auch allgemein für den 
Vorbehalt des Gesetzes in der Europäischen Union stehen. 

2 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht I, S. 217, für die Europäische Gemein-
schaft von zwölf Mitgliedstaaten; Triantafyllou, Vom Vertrags- zum Gesetzesvorbehalt, 
S. 113 ff.; ebenso Brenner, Der Gestaltungsauftrag der Verwaltung, S. 245; deutlich 
vorsichtiger dagegen Bleckmann, Zur Dogmatik des allgemeinen Verwaltungsrechts, 
S. 218; Frowein, EuR 1983, 301 (305 f.); Ipsen, in: FS Lerche, S. 425 (431). Zum Geset-
zesvorbehalt in Österreich, Frankreich und der Schweiz ausführlich Borer, Das Legali-
tätsprinzip, S. 134 ff., 143 ff., 153 ff. Zum Gesetzesvorbehalt in Brasilien Oliveira Rod-
rigues, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, S. 16 ff., 107 ff. Zu England und Frankreich 
siehe unten, § 1, insbesondere I. 1., 3. a). 

3  BVerfGE 98, 218 (251); Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 Rn. 44 (zu Deutschland); 
Borer, Das Legalitätsprinzip, S. 46, 51 f. (insbesondere zur Schweiz); Kokott, in: Mer-
ten/Papier, § 22 Rn. 22 (verfassungsübergreifend). 

4 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EUV Rn. 72 (2. Aufl.); analog zur Gewalten-
teilung Achterberg, EuR 1968, 240 (245): „Nicht eine dem Staatsrecht bekannte und in 
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Dass eine Untersuchung des Prinzips vom Vorbehalt des Gesetzes nicht 
nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene möglich und 
sinnvoll ist, ist vor allem zwei charakteristischen Eigenschaften zu verdan-
ken, die die Gemeinschaftsrechtsordnung von anderen völkervertraglich 
begründeten Rechtssystemen unterscheidet. Zum einen verfügt die Euro-
päische Union über eine erstaunlich ausgeprägte Verfassungsstruktur.5
Zum anderen durchbricht die Gemeinschaft als supranationale Organisa-
tion staatliche Souveränität und übt durch das Gemeinschaftsrecht Ho-
heitsgewalt aus6 bzw. determiniert unmittelbar die Ausübung öffentlicher 
Gewalt.7 Die gemeinsame Grundlage von nationalem und gemeinschafts-
rechtlichem Gesetzesvorbehalt bildet also das „Phänomen“ einseitiger 
Machtausübung.8

Als Hauptfunktionen des Gesetzesvorbehalts werden bei allen Unter-
schieden zwischen den Rechtsordnungen Machtbegrenzung und Legitima-
tionsvermittlung genannt.9 Anders gewendet lässt sich der Vorbehalt des 
Gesetzes immer auf eine rechtsstaatliche und eine demokratische Kompo-
nente10 und damit auf die Prinzipien zurückführen, denen das Gemein-
schaftsrecht namentlich gemäß Art. 6 EUV bzw. Art. I-2 EUVV verpflich-
tet ist. Die Grundidee eines gemeinschaftsrechtlichen Gesetzesvorbehalts 
ist insofern, dass auch das Handeln der Gemeinschaftsgewalt bzw. das 
Handeln der gemeinschaftsrechtlich determinierten öffentlichen Gewalt je 
nach zu regelnder Angelegenheit einer machtbeschränkenden Rechtsgrund-
lage bedarf, die ausreichend demokratische Legitimation vermittelt. Den 
gemeinschaftsrechtlichen Vorbehalt des Gesetzes systematisch und dogma-
tisch weiterzuentwickeln, ist Ziel der vorliegenden Studie. 

                                                     
das Gemeinschaftsrecht transportierte, sondern die spezifisch gemeinschaftliche Funkt-
ionenordnung ist es, die noch immer der wissenschaftlichen Durchdringung harrt.“ 

5  Vgl. etwa von Bogdandy, in: FS Badura, S. 1033 (1033 f.); Triantafyllou, Vom Ver-
trags- zum Gesetzesvorbehalt, S. 24 f. Zu den Verträgen als Verfassung auch EuGH, Rs. 
294/83, Les Verts, Slg. 1986, 1339; EuGH, Gutachten 1/91, Europäischer Wirtschafts-
raum I, Slg. 1991, S. I-6079. 

6 Gusy, ZfP 1998, 267 (268). 
7  Vgl. zu Sanktionen Streinz, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 219 (220). 
8  von Bogdandy, in: FS Badura, S. 1033 (1042 f.). 
9 Hilf/Classen, in: FS Selmer, S. 71 (80); bezogen auf die EMRK Grabenwarter,

EMRK, § 18 Rn. 7; in der Sache ebenso Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Art. 103 Rn. 43. 
10  So verfassungsübergreifend Kokott, in: Merten/Papier, § 22 Rn. 18; bezogen auf 

die Gemeinschaftsebene Lenaerts, ELR 1993, 23 (24); zum deutschen Recht etwa Kisker,
NJW 1977, 1313 (1314 f.); ähnlich Schmidt-Aßmann, in: Burmeister, FS Stern, S. 745 
(751); zur Schweiz Borer, Das Legalitätsprinzip, S. 60; zu England Bradley/Ewing,
Constitutional law, S. 85, 96 f.; ausführlich unten, § 1 III. 
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II. Bedeutung des Vorbehalts des Gesetzes 

Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, also die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung, werden als Zentralproblem einer Verfassungsstruktur identifi-
ziert.11 Der Vorbehalt des Gesetzes betrifft die Begründung und Begren-
zung politischer Herrschaft – und damit den primären Zweck allen verfas-
sungsrechtlichen Denkens.12 Der Gesetzesvorbehalt lässt sich treffend als 
ein Kompetenzproblem beschreiben, nämlich als Problem der Abgrenzung 
der Wirkungsbereiche von Gesetzgebung und Verwaltung.13 Da die Auf-
fassungen über die Zuordnung von Parlament und Exekutive einem ständi-
gen Wandel unterliegen, kann von einem permanenten „stillen Verfas-
sungswandel“ gesprochen werden, der den Gesetzesvorbehalt zum ewigen 
Problem des Verfassungsrechts macht.14 Prominentes Beispiel aus den 
letzten Jahren für die Bedeutung des Gesetzesvorbehalts in Deutschland ist 
die viel beachtete Einführung der Rechtschreibreform, für die das Bundes-
verfassungsgericht in einer stark umstrittenen Entscheidung das Erforder-
nis einer besonderen gesetzlichen Regelung verneinte.15

Dem gemeinschaftsrechtlichen Gesetzesvorbehalt ist eine solche Auf-
merksamkeit bisher nicht zuteil geworden.16 Doch stellen sich bei dem 
gemeinschaftsrechtlichen Gesetzesvorbehalt ähnliche Probleme und in 
vergleichbarer Weise wie im nationalen Recht: Was bleibt der Regelung 
durch gemeinschaftsrechtliches bzw. europäisches Gesetz vorbehalten, 
was, wie viel und warum muss der Gemeinschaftsgesetzgeber selbst ent-
scheiden? Gewissermaßen als Vorfrage ist freilich zunächst die nicht we-
niger bedeutende Frage zu klären, was unter dem Gemeinschaftsgesetz und 
dem Gemeinschaftsgesetzgeber zu verstehen ist und wie das Prinzip vom 
Vorbehalt des Gesetzes im europäischen Recht konzeptionell überhaupt 
eingeordnet und verstanden werden kann. 

Jüngere und gegenwärtige Entwicklungen des Gemeinschaftsrechts las-
sen die dogmatische Analyse des Gesetzesvorbehalts im Gemeinschafts-

                                                     
11 Jesch, Gesetz und Verwaltung, S. 3, 73; siehe auch Fassbender, in: Klein, Gewal-

tenteilung, S. 73: „wie in einem Brennpunkt Grundfragen des modernen Verfassungsstaa-
tes“.

12 Schwarze, DVBl. 1999, 1677 (1684). 
13 Fassbender, in: Klein, Gewaltenteilung, S. 73; Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, 

§ 62 Rn. 7; Stern, Das Staatsrecht der BRD II, S. 569. 
14 Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, § 62 Rn. 8, 14. 
15  BVerfGE 98, 218; dazu etwa Bauer/Möllers, JZ 1999, 697 (700 ff.); Menzel, NJW 

1998, 1177; grundlegend Kopke, Rechtschreibreform und Verfassungsrecht; jüngst ders.,
NJW 2005, 3538. 

16  Die Europäische Union scheint auch generell unter verbreitetem Desinteresse der 
Unionsbürger zu leiden, Haltern, in: von Bogdandy, Europäisches Verfassungsrecht, 
S. 803 (804); einschränkend Bryde, in: FS Zuleeg, S. 131 (143 f.). 
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recht zunehmend wichtig erscheinen: Besonders seit dem Vertrag von 
Maastricht 1993 geht mit der verstärkt fortschreitenden Integration ein 
Kompetenzzuwachs der supranationalen Gemeinschaften einher.17 Je mehr 
Hoheitsbefugnisse auf die Gemeinschaftsebene übertragen werden, desto 
dringender stellen sich die Fragen nach Machtbegrenzung und Legitima-
tion,18 die sich unter anderen im Gesetzesvorbehalt wiederfinden. Die ge-
steigerte Bedeutung des Gesetzesvorbehalts schlägt sich außerdem darin 
nieder, dass der grundrechtliche Gesetzesvorbehalt des Gemeinschafts-
rechts mit der Einführung der Grundrechtecharta erstmals eine positiv-
rechtliche Grundlage im Gemeinschaftsrecht gefunden hat (Art. 52 Abs. 1 
GRC), die zudem als Art. II-112 Abs. 1 in den EU-Verfassungsvertrag 
(EUVV) übernommen wurde. Darüber hinaus ist durch den EU-Verfas-
sungsvertrag nun auch ein gemeinschaftsrechtlicher Gesetzesbegriff einge-
führt, auf den sich der Gesetzesvorbehalt ausdrücklich beziehen kann.  

Nicht zuletzt aufgrund dieser positivrechtlichen Neuerungen erlangt das 
Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes ebenso Auftrieb wie die lebhafte Dis-
kussion um die demokratische Legitimation der Europäischen Union.19

Ergebnis der Vertragsänderungen war besonders seit dem Vertrag von 
Maastricht 1993 immer wieder die Stärkung der Rolle des Europäischen 
Parlaments, die sich auch im EU-Verfassungsvertrag fortsetzt.20 Daher 
kann davon gesprochen werden, dass sich die Gemeinschaft in die Rich-
tung einer Parlamentarisierung bewegt.21 Der Gesetzesvorbehalt, der ja der 
Vermittlung demokratischer Legitimation dienen soll, kann sich im Zuge 
dieser Diskussionen und Entwicklungen auf seine demokratische Kompo-
nente besinnen. Mit dem Vorbehalt des Gesetzes verknüpft ist folglich die 
gerade in der europarechtlichen Literatur so drängende Frage, ob ein aus-
reichend starker Legitimationszusammenhang zwischen dem Bürger und 
der Ausübung von Hoheitsgewalt besteht. 

                                                     
17 Schwemer, Die Bindung des Gemeinschaftsgesetzgebers an die Grundfreiheiten, 

S. 17; Höreth, Die EU im Legitimationstrilemma, S. 15. Danach werden mittlerweile 
rund 80 % aller wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen nicht mehr von den 
Mitgliedstaaten, sondern von der Gemeinschaft getroffen. 

18 Huber, EuR 2003, 574 (596); vgl. auch Calliess, in: FS Ress, S. 399. 
19  Vgl. das „Maastricht-Urteil“, BVerfGE 89, 155, sowie aus der deutschen Literatur 

etwa Calliess, Das Demokratieprinzip im europäischen Staaten- und Verfassungsver-
bund, in: FS Ress, S. 399 ff.; Kaufmann, Europäische Integration und Demokratieprinzip; 
Lübbe-Wolff, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, VVDStRL 60 (2001), 
246 ff. 

20 Maurer, integration 2003, 440 (448, 451); Schwarze, EuR 2003, 535 (549 f.); 
Wuermeling, EuGRZ 2004, 559. 

21 von Bogdandy/Bast/Arndt, ZaöRV 2002, 77 (137 ff.); Huber, EuR 2003, 574 (583). 
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III. Behandlung in Rechtsprechung und Literatur 

Vom Europäischen Gerichtshof bisher am deutlichsten angesprochen wur-
de der gemeinschaftsrechtliche Vorbehalt des Gesetzes mit der Feststel-
lung, dass in allen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten Eingriffe der öf-
fentlichen Gewalt einer Rechtsgrundlage bedürfen und aus den gesetzlich 
vorgesehenen Gründen gerechtfertigt sein müssen. Folglich sei das Erfor-
dernis eines solchen Schutzes gegen willkürliche oder unverhältnismäßige 
Eingriffe als allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzuerken-
nen.22 Zwar betreffen auch andere Entscheidungen des Gerichtshofs, etwa 
zur Leistungsverwaltung23 oder zur Delegationsproblematik,24 das Prinzip 
vom Vorbehalt des Gesetzes. Doch fehlt es in den jeweiligen Entscheidun-
gen an einer Einordnung in ein umfassendes Konzept eines Gesetzesvor-
behalts.

In der europarechtlichen Literatur bleibt es oftmals bei dem allgemeinen 
Hinweis auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, dem 
auch das Gemeinschaftsrecht verpflichtet sei, ohne dass die Problematik 
des Gesetzesvorbehalts näher beleuchtet wird.25 Eine umfassende Behand-
lung findet sich bei Triantafyllou,26 dessen Arbeit aus dem Jahre 1996 sich 
zu Recht als erste Darstellung der eigentlichen Gesetzesvorbehaltsproble-
matik auf Gemeinschaftsebene begreift. Er fasst den gemeinschaftsrechtli-
chen Gesetzesvorbehalt in der Formulierung „nulla potestas sine lege“ 
zusammen.27 Triantafyllou beschreibt allerdings, dem damaligen Entwick-
lungsstand des Gemeinschaftsrechts entsprechend,28 vornehmlich die 
rechtsstaatliche Säule des Gesetzesvorbehalts. Vorausschauend identifi-
ziert er die Entwicklung der bis dahin wenig entfalteten demokratischen 
Säule des Gesetzesvorbehalts als Aufgabe von Praxis und Wissenschaft für 
die kommenden Jahre.29 Kingreen ruft zur Suche nach einer originär ge-
meinschaftsrechtlichen Lösung auf.30 Jüngst haben sich Beiträge von Hilf

                                                     
22  EuGH, verb. Rs. 46/87, 227/88, Hoechst, Slg. 1989, 2859, 2924 (Tz. 19). 
23  Vor allem EuGH, Rs. C-106/96, Vereinigtes Königreich / Kommission, Slg. 1998, 

I-2729. 
24  Bedeutsam vor allem die grundlegende Entscheidung EuGH, Rs. 25/70, Köster, 

Slg. 1970, 1161; EuGH, Rs. C-240/90, Bundesrepublik Deutschland / Kommission – 
Sanktionsbefugnisse, Slg. 1992, I-5383; EuGH, Rs. C-66/04, Großbritannien, Nordirland 
/ Parlament und Rat, Slg. 2005, I-10553. 

25 Geiger, Art. 220 EGV Rn. 26; Streinz, Europarecht, Rn. 776. 
26 Dimitris Triantafyllou, Vom Vertrags- zum Gesetzesvorbehalt. 
27 Triantafyllou, Vom Vertrags- zum Gesetzesvorbehalt, S. 304 ff. 
28  So auch von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, 

S. 167 f. 
29 Triantafyllou, Vom Vertrags- zum Gesetzesvorbehalt, S. 313. 
30 Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EUV Rn. 72 (2. Aufl.). 
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und Classen31 und Herz32 sowie eine Urteilsanmerkung von Ohler33 der 
Thematik angenommen.34

IV. Eingrenzungen und Ausgrenzungen 

1. Gesetzesvorbehalt in der EMRK und im Recht der EU 

Im Zentrum der Untersuchung steht der gemeinschaftsrechtliche Gesetzes-
vorbehalt bzw. der Vorbehalt des Gesetzes im Recht der Europäischen 
Union.35 Davon zu unterscheiden sind die Gesetzesvorbehalte der EMRK: 
Während letztere allein grundrechtliche Gesetzesvorbehalte darstellen, 
wird bei dem gemeinschaftsrechtlichen Vorbehalt des Gesetzes eine um-
fassende Konzeption aus rechtswissenschaftlicher Sicht angestrebt. Die 
Gesetzesvorbehalte der EMRK sollen als europarechtliche Gesetzesvorbe-
halte bezeichnet werden, ebenso wie das Recht der EMRK unter den Be-
griff des Europarechts im weiteren Sinne fällt.36 Die Gesetzesvorbehalte 
der EMRK sind schon wegen ihres starken Einflusses auf den gemein-
schaftsrechtlichen Vorbehalt des Gesetzes mit zu berücksichtigen. 

2. Gesetzesvorbehalt und Dritte Gewalt 

Darstellungen zum Vorbehalt des Gesetzes im deutschen Recht beschrän-
ken sich vielfach auf das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und Verwal-
tung.37 Diese „Verengung des Blickwinkels“ hängt mit der Entstehungsge-
schichte des Gesetzesvorbehalts zusammen,38 aber auch mit der im 19. 
Jahrhundert bestehenden Gerichtsstruktur und dem damaligen Verständnis 

                                                     
31 Hilf/Classen, Der Vorbehalt des Gesetzes im Recht der Europäischen Union, in: FS 

Selmer, 2004, S. 71 ff. 
32 Herz, Der Vorbehalt des Gesetzes im Europarecht, Göttinger Online-Beiträge zum 

Europarecht, Nr. 1. 
33 Ohler, JZ 2006, 359 ff. 
34  Die Untersuchung von Kohnen, Die Zukunft des Gesetzesvorbehalts in der Euro-

päischen Union, beschäftigt sich dagegen mit der Rolle des Bundestages in den Angele-
genheiten der Europäischen Union. 

35  Soweit nicht anders gekennzeichnet, werden die Begriffe auch im Folgenden syno-
nym verwendet, da der Vorbehalt des Gesetzes im Gemeinschaftsrecht auch allgemein 
für den Vorbehalt des Gesetzes in der Europäischen Union stehen kann. 

36 Streinz, Europarecht, Rn. 1. 
37  Vgl. nur Degenhart, Staatsorganisationsrecht, Rn. 31, 288; Herzog, in: Maunz/Dü-

rig, Art. 20, VI Rn. 55; Jesch, Gesetz und Verwaltung; Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts, § 62 Rn. 7 ff. 

38 Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, § 62 Rn. 48; zur Ent-
stehungsgeschichte im deutschen Recht unten, § 2 II. 
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von Rechtsprechung.39 Jedenfalls findet der Vorbehalt des Gesetzes erst in 
neuerer Zeit auch im Verhältnis zur dritten Gewalt zunehmend Beach-
tung.40 Die Ausdehnung des Gesetzesvorbehalts auf die Rechtsprechung 
bzw. der Umfang der Gesetzesbindung der Gerichte wird im deutschen 
Recht kontrovers diskutiert.41 Eine europäische Entsprechung wäre die 
Diskussion um die richterliche Rechtsfortbildung durch den Europäischen 
Gerichtshof und ihre Grenzen.42 Dieser Aspekt des Gesetzesvorbehalts 
bleibt in der vorliegenden Arbeit jedoch ausgeklammert, vor allem, weil 
eine Behandlung den Umfang der vorliegenden Untersuchung sprengen 
würde. 

V. Methodisches Vorgehen und Gang der Darstellung 

Die allgemeine Skepsis gegenüber Dogmatisierungsversuchen des Geset-
zesvorbehalts43 erlangt bezogen auf die vorliegende Untersuchung zum 
Gesetzesvorbehalt im Europarecht zusätzliches Gewicht: In Anbetracht der 
Eigenarten der Gemeinschaftsrechtsordnung wird insbesondere vor Analo-
gien des nationalen Verfassungsrechts nachdrücklich gewarnt.44 Diese 
Warnung gilt umso mehr, wenn sich die Analogie lediglich auf das verfas-
sungsrechtliche Institut eines Mitgliedsstaats stützt und die Gleichwertig-
keit der verschiedenen nationalen Verfassungen, die in Art. 6 EUV zum 
Ausdruck kommt, nicht beachtet.45 In der Tat verbietet sich, selbst wenn 
sich ein gemeineuropäisches Substrat zugrunde legen ließe, dessen scha-
                                                     

39 C. D. Classen, JZ 2003, 693 (695). 
40 Haltern/Mayer/Möllers, Wesentlichkeitstheorie und Gerichtsbarkeit, Die Verwal-

tung 30 (1997), 51 (60 ff.); Pieroth/Aubel, JZ 2003, 504; C. D. Classen, Gesetzesvorbe-
halt und Dritte Gewalt, JZ 2003, 693. 

41  Zum Meinungsstand: Bumke, BDVR-Rundschreiben 2004, 76 (80 f.); Reimer, in: 
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, § 9 Rn. 28 f. 

42  BVerfGE 75, 223 (243); Hillgruber, in: von Danwitz u.a., S. 31 (39 ff.); siehe auch 
grundsätzlich Mittmann, Die Rechtsfortbildung durch den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften; Ukrow, Richterliche Rechtsfortbildung durch den EuGH. 

43  Vgl. Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, § 62 Rn. 44 zum Eingangszitat von Hermann 
Heller, VVDStRL 4 (1928), 98 (121). 

44  Namentlich Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 410, mit Blick auf deut-
sche Verfassungsvorstellungen vom Vorbehalt des demokratisch primär legitimierten 
Gesetzes; Achterberg, EuR 1968, 240 (245), verwirft bezogen auf das Gewaltenteilungs-
prinzip den bloßen Transport des dem Staatsrecht Bekannten in das Gemeinschaftsrecht 
und formuliert die anspruchsvolle Aufgabe einer wissenschaftlichen Durchdringung der 
spezifischen gemeinschaftsrechtlichen Funktionenordnung; ausdrücklich gegen den Ver-
such der Einordnung der einzelnen Gemeinschaftsorgane in die verfassungsrechtlichen 
Kategorien der Legislative und der Exekutive stellvertretend Koenig, DÖV 1998, 268 
(273).

45  Vgl. von Bogdandy, in: FS Badura, S. 1033 (1043). 


